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Volksbegehren „Gegen TTIP / CETA“ 
Verlautbarung über das Eintragungsverfahren 

 

Stimmberechtigte können innerhalb des vom Bundesministerium für Inneres festgesetzten Eintragungs-
zeitraumes, das ist von 
 

Montag, 23. Jänner 2017 bis einschließlich Montag 30. Jänner 2017 
 

zu folgenden Eintragungszeiten: 

Montag, 23. Jänner 2017  8 – 16 Uhr 

Dienstag, 24. Jänner 2017  8 – 20 Uhr 

Mittwoch, 25. Jänner 2017  8 – 16 Uhr 

Donnerstag, 26. Jänner 2017 8 – 20 Uhr 

Freitag, 27. Jänner 2017  8 – 16 Uhr 

Samstag, 28. Jänner 2017  8 – 12 Uhr 

Sonntag, 29. Jänner 2017  8 – 12 Uhr 

Montag, 30. Jänner 2017  8 – 16 Uhr 
 

in den Text des Volksbegehrens Einsicht nehmen und die Eintragungsliste unterfertigen (Gemeindeamt, 
Allgemeine Verwaltung, Erdgeschoss). 

Eintragungsberechtigt sind alle Frauen und Männer, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, 
in einer Gemeinde des Bundesgebietes ihren Hauptwohnsitz haben, mit Ablauf des letzten Tages des 
Eintragungszeitraumes (30. Jänner 2017) das 16. Lebensjahr vollendet haben und vom Wahlrecht nicht 
ausgeschlossen sind. 
Stimmberechtigte, die ihren Hauptwohnsitz nicht in dieser Gemeinde haben, benötigen zur Ausübung 
ihres Stimmrechtes eine Stimmkarte. 

Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung zur Einleitung des Volksbegehrens unterschrieben 
haben, dürfen das Volksbegehren nicht mehr unterschreiben, da die Unterschrift der Unterstützungs-
erklärung als Stimme gilt! 

Der Bürgermeister 



Urlaub Dr. Steinbichl: 
 

20. - 26. Februar 2017 

und in der Nacht dunkel gekleidete Personen               
auszumachen sind. Für Fußgänger heißt es      
deshalb, sich sichtbar zu machen. 
 
Mit reflektierendem Material ausgestattet steigt 
die Sichtbarkeit auf über 100 Meter. Das senkt 
das Unfallrisiko und erhöht die Sicherheit. 

Liebe Roithamerinnen und Roithamer! 
 

wir möchten uns gerne bei 
allen Roithamerinnen und Roithamern 
für den Besuch beim Glühweinstand 
am Forstinger Parkplatz bedanken. 

All jene denen es in diesem Jahr nicht möglich 
war uns zu besuchen, haben im neuen Jahr 2017 

erneut die Möglichkeit dies zu tun. 
 

Musikalische Grüße 
 

Dein Weg zum Mopedausweis! 
Termin in den Semesterferien. 

 
Montag 20.02.2017 und Dienstag 21.02.2017 

 

 

Firma Ruttnigg GmbH stellt ein: 
 
2 LKW-Fahrer Vollzeit ab Saisonbeginn 
€ 1.933,36/brutto 39 Std. mit Bereitschaft zur 
Überzahlung—abhängig von Qualifikation 
 
2 Schalungsmonteure Vollzeit ab 
Saisonbeginn 
€ 2.078,79/brutto 39 Std. mit Bereitschaft zur 
Überzahlung—abhängig von Qualifikation 
 
Kontakt: Herr Ing. Wolfgang Ruttnigg 
 0699/18864105, office@ruttnigg.at 

Heizkostenzuschuss 
 

Auch heuer gibt es vom Land OÖ für sozial 
bedürftige Personen wieder den 

Heizkostenzuschuss. 
 

Dieser kann bis 14. April beantragt werden. 
 

Wer wird gefördert? 
Sozial bedürftige Personen, wenn das            
monatliche Nettoeinkommen aller tatsächlich im 
Haushalt/der Wohnung lebenden Personen die 
Summe der folgenden anzuwendenden          
Einkommensgrenzen nicht übersteigt. 

 
Diese Einkommensgrenzen betragen für: 

 
Alleinstehende: € 889,84 
Ehepaare/Lebensgemeinschaften: € 1.334,17 
je Kind: € 166,37 
(=Erhöhung des Richtsatzes für jedes Kind um € 137,30 
zuzüglich Kinderzuschuss von € 29,07) 

Lagerfähige Bioäpfel 
vom Bioapfelhof Stögermayr! 

 
TOPAZ: Orangeroter, sehr saftiger, knackiger, 
säuerlicher Apfel mit harmonischer Süße. Sehr 

Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr 
Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr 

Sprechtag der Pensionsversicherungsanstalt 
 
Ein kostenloses Service des Pensionistenverbandes Roitham 
 

Am Montag den 20.02.2017 findet eine           
kostenlose Beratung in Sozial– und                 
Pensionsangelegenheiten (nicht nur für           
Mitglieder sondern für alle Gemeindebürger) 
statt. 
 

Wo:      Gemeindeamt Roitham, 1. Stock  
Wann:  16 Uhr  
 

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, ersuchen wir um 
Voranmeldung am Gemeindeamt, Tel 07613/5155 






